
Antragsversendung an: KVN, Vertragsärztliche Versorgung, Berliner Allee 22, 30175 Hannover 

Antrag gemäß der Anlage 9.2 BMV-Ärzte zur Versorgung im  

Rahmen des Programms zur Früherkennung von Brustkrebs 

durch Mammographie-Screening 

Befunder 

(GOP 01751 und 01752 EBM) 

Antragsgegen- 
stand / Fachliche 
Befähigung Arzt 

Durch die KV       wurde bereits eine Genehmigung 
zur Abrechnung und Ausführung von Leistungen zur Versorgung im Rahmen des 
Programms zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammograpie-Screening gemäß 
Anlage 9.2 BMV-Ä erteilt. Die Genehmigung ist beigefügt. 

oder 

Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der 
Befundung von Screening-Mammographieaufnahmen  

Befristete Genehmigung gemäß § 25 Abs. 2 der Anlage 9.2 BMV-Ä 

- Fachkunde im Strahlenschutz nach § 74 Abs. 1 StrlSchG

- Fachliche Voraussetzungen zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen der

,kurativen’ Mammographie gemäß Mammographie-Vereinbarung

- Teilnahme an dem multidisziplinären Kurs zur Einführung in das

Früherkennungsprogramm

- Teilnahme an dem Fortbildungskurs zur Befundung von Screening-

Mammographieaufnahmen

- Tätigkeit von mindestens 40 Stunden an fünf aufeinanderfolgenden Arbeitstagen in

einem Referenzzentrum

Unbefristete Genehmigung gemäß § 25 Abs. 3 der Anlage 9.2 BMV-Ä 

- Fachkunde im Strahlenschutz nach § 74 Abs. 1 StrlSchG

- Befundung der Screening-Mammographieaufnahmen von mindestens 3.000

Frauen unter Supervision innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach

Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des Früherkennungsprogramms

- Erfolgreiche Teilnahme an der Beurteilung einer Fallsammlung von Screening-

Mammographieaufnahmen zum Nachweis der fachlichen Befähigung

Bitte belegen Sie Ihre Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie! 

Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 

Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes bzw. des MVZ-Leiters / 
bei angestelltem Arzt in einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) Unterschrift aller Mitglieder) / Stempel 

Zulassung 

Ermächtigung 

Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR)   

Mammographie Screening-Einheit 
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§ 18 Befundung von Screening-Mammographieaufnahmen

(1) Der Arzt, der auf Veranlassung des Programmverantwortli-
chen Arztes die Screening-Mammographieaufnahmen befun-
det, übermittelt die Ergebnisse seiner Befundung an den Pro-
grammverantwortlichen Arzt.
(2) Die Ergebnisse der Befundung der Screening-Mammogra-
phieaufnahmen sind gemäß Abschnitt B Nr. 4 Anlage VI Nr. 1.2
Krebsfrüherkennungs-Richtlinien zu dokumentieren.
(3) Der Arzt ist verpflichtet, regelmäßig an den vorgeschriebe-
nen Konsensuskonferenzen teilzunehmen. Über die Teilnahme
stellt der Programmverantwortliche Arzt eine Bescheinigung in
jährlichen Abständen aus (§ 25 Abs. 4 Buchst. c)).

§ 25 Befundung von Screening-Mammographieaufnahmen

(1) Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen zur Befundung von Screening-Mammo-
graphieaufnahmen nach § 18 gilt als belegt, wenn der Arzt die
für den Strahlenschutz erforderliche Fachkunde nach § 18a
Abs. 1 und 2 RöV der Kassenärztlichen Vereinigung vorgelegt
hat und die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen erfüllt
sind. Für die Befundung von Screening-Mammographieauf-
nahmen nach § 18 wird ein zeitlich gestuftes Genehmigungs-
verfahren durchgeführt:
a) Erteilung einer befristeten Genehmigung (Abs. 2)
b) Erteilung der unbefristeten Genehmigung (Abs. 3)
c) Erhalt der Genehmigung durch Nachweis der Anforderungen
an die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der fachlichen
Befähigung (Abs. 4)
(2) Eine befristete Genehmigung wird erteilt, wenn der Arzt fol-
gende Vorausset-zungen erfüllt und gegenüber der Kassen-
ärztlichen Vereinigung nachgewiesen hat:
a) Fachliche Voraussetzungen zur Ausführung und Abrech-
nung von Leistungen der ,kurativen’ Mammographie gemäß
der Vereinbarung zur Strahlen-diagnostik und –therapie nach
§ 135 Abs. 2 SGB V
b) Teilnahme an dem multidisziplinären Kurs zur Einführung in
das Früherkennungsprogramm gemäß Anhang 2 Nr. 1. Dieser
Kurs soll vor dem Kurs nach Buchstabe c) und innerhalb von
12 Monaten vor der Aufnahme der Tätigkeit in dem Referenz-
zentrum nach Buchstabe d) absolviert sein.
c) Teilnahme an dem Fortbildungskurs zur Befundung von
Screening-Mammographieaufnahmen gemäß Anhang 2 Nr. 4.
Dieser Kurs soll vor der Aufnahme der Tätigkeit in dem Refe-
renzzentrum nach Buchstabe d) absolviert sein.
d) Tätigkeit von mindestens 40 Stunden an fünf aufeinanderfol-
genden Arbeitstagen in einem Referenzzentrum. Die Tätigkeit
muss insbesondere umfassen:
- Teilnahme an der Konsensuskonferenz
- Teilnahme an der Sprechstunde zur Abklärungsdiagnostik
- Teilnahme an den multidisziplinären Fallkonferenzen
- Selbständige Beurteilung von Screening-Mammographieauf-
nahmen unter Anleitung durch den Leiter des Referenzzent-
rums
Es dürfen in der Regel insgesamt höchstens zwei dieser Ärzte
in dem Referenzzentrum gleichzeitig tätig sein. Der Leiter des
Referenzzentrums stellt dem Arzt eine Bescheinigung über die
Tätigkeit aus, in der die Teilnahme an den Konferenzen und
der Sprechstunde bestätigt und die Anzahl der beurteilten Auf-
nahmen belegt sind.
e) Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn der Zeitraum zwi-
schen der Beendigung der Tätigkeit in dem Referenzzentrum
nach Buchst. d) und der Aufnahme der Befundung von Scree-
ning-Mammographieaufnahmen unter Supervision drei Monate
überschreitet.
(3) Eine unbefristete Genehmigung wird erteilt, wenn der Arzt
folgende Vorausset-zungen erfüllt und gegenüber der Kassen-
ärztlichen Vereinigung nachgewiesen hat:
a) Befundung der Screening-Mammographieaufnahmen von
mindestens 3.000 Frauen innerhalb eines Zeitraums von zwölf
Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit im Rahmen des Früher-
kennungsprogramms. Die Aufnahmen müssen zusätzlich

durch den Programmverantwortlichen Arzt befundet werden 
(Supervision). Wird in dem geforderten Zeitraum die erforderli-
che Anzahl von Befundungen nicht durchgeführt, wird auf An-
trag des Arztes der Nachweis um drei Monate unter Einhaltung 
der Anforderungen nach Satz 1 verschoben. Können die An-
forderungen erneut nicht erfüllt werden, wird die Genehmigung 
zur Erbringung von Leistungen zur Befundung von Screening-
Mammographieaufnahmen von der Kassenärztlichen Vereini-
gung widerrufen.  
b) Erfolgreiche Teilnahme an der Beurteilung einer Fallsamm-
lung von Screening-Mammographieaufnahmen zum Nachweis
der fachlichen Befähigung (Anhang 5 Nr. 1). In diesem Fall gilt
die Verpflichtung zur erfolgreichen Teilnahme an dem Verfah-
ren zur Fortbildung durch kontrollierte Selbstüberprüfung in der
‚kurativen’ Mammographie (Anlage IV Abschnitt 2 der Verein-
barung zur Strahlendiagnostik und –therapie gemäß § 135
Abs. 2 SGB V) als erfüllt.
(4) Ärzte, die über eine Genehmigung zur Ausführung und Ab-
rechnung von Leistungen zur Befundung von Screening-Mam-
mographieaufnahmen verfügen, müssen zur Aufrechterhaltung
und Weiterentwicklung ihrer fachlichen Befähigung folgende
Voraussetzungen erfüllen und gegenüber der Kassenärztli-
chen Vereinigung nachweisen:
a) Befundung der Screening-Mammographieaufnahmen von
mindestens 5.000 Frauen innerhalb eines Zeitraums von je-
weils zwölf Monaten. Wird in dem geforderten Zeitraum die er-
forderliche Anzahl von Befundungen nicht durchgeführt, wird
auf Antrag des Arztes der Nachweis um drei Monate unter Ein-
haltung der Anforderungen nach Satz 1 verschoben. Kann
diese Forderung nicht erfüllt werden, muss der Arzt die Befun-
dung der Screening-Mammographieaufnahmen von mindes-
tens 3.000 Frauen innerhalb eines Zeitraums von weiteren
zwölf Monaten nachweisen. In diesem Fall müssen die Aufnah-
men zusätzlich durch den Programmverantwortlichen Arzt be-
fundet werden (Supervision). Wird in dem geforderten Zeitraum
die erforderliche Anzahl von Befundungen unter Supervision
nicht durchgeführt, wird auf Antrag des Arztes der Nachweis
um drei Monate unter Einhaltung der An-forderungen nach
Satz 3 verschoben. Können die Anforderungen erneut nicht er-
füllt werden, wird die Genehmigung zur Erbringung von Leis-
tungen zur Befundung von Screening-Mammographieaufnah-
men von der Kassen-ärztlichen Vereinigung widerrufen.
b) Teilnahme an von der Kooperationsgemeinschaft anerkann-
ten Fortbildungsveranstaltungen von mindestens 15 Stunden
Dauer innerhalb von je-weils höchstens zwei Kalenderjahren
c) Regelmäßige Teilnahme an den vorgeschriebenen Konsen-
suskonferenzen (§ 11). Über die Teilnahme stellt der Pro-
grammverantwortliche Arzt eine Bescheinigung in jährlichen
Abständen aus.
d) Teilnahme an Verfahren zur Selbstüberprüfung (interne
Qualitätssicherung):
1. Dem Arzt wird der Anteil der entdeckten Karzinome sowie
der falsch-positiven Befundungen und der falsch-negativen Be-
fundungen, bezogen auf das endgültige Ergebnis der Scree-
ning-Untersuchung bei Abschluss des Screening-Falles in
Konsensuskonferenz, Abklärungsdiagnostik oder multidiszipli-
nären Fallkonferenz in Abständen von sechs Monaten auch im
Vergleich zu anderen Ärzten vom Programmverantwortlichen
Arzt mitgeteilt. Die Befunderstatistiken zur Anzahl Karzinome,
falsch-positive und falsch-negative Befunde werden pro Befun-
der aber pseudonymisiert in Abständen von drei Monaten an
das zuständige Referenzzentrum weitergeleitet. Der Arzt ist
verpflichtet, die Ergebnisse mindestens einmal im Jahr im Rah-
men eines kollegialen Fachgesprächs mit dem Programm-ver-
antwortlichen Arzt eingehend zu beraten. Die Ergebnisse die-
ses Fachgesprächs sind vom Programmverantwortlichen Arzt
zu dokumentieren und der Kassenärztlichen Vereinigung in
jährlichen Abständen vorzulegen.
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2. Erfolgreiche Teilnahme an der Beurteilung einer Fallsamm-
lung von Screening-Mammographieaufnahmen zur Aufrechter-
haltung und Weiter-entwicklung der fachlichen Befähigung (An-
hang 5 Nr. 2). Die Beurteilung ist in jährlichen Abständen zu
wiederholen. In diesem Fall gilt die Verpflichtung zur Fortbil-
dung durch kontrollierte Selbstüberprüfung in der ‚kurativen’
Mammographie (Anlage IV Abschnitt 2 der Vereinbarung zur
Strahlendiagnostik und –therapie gemäß § 135 Abs. 2 SGB V)
als erfüllt. Die Ergebnisse werden auch dem Programmverant-
wortlichen Arzt mitgeteilt.

Die vollständige Anlage 9.2 zum BMV-Ä kann unter 
www.kbv.de nachgelesen werden.

http://www.kbv.de/
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